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Gemeinde Havixbeck

10. Änderung des Bebauungsplanes 

"Stapeler Str. / Altenberger Str." gem. § 13a BauGB
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ÄNDERUNGSVERFAHREN

Der Rat der Gemeinde hat am __ . __ . ____ gem. § 2 i.V.m. § 13a des Baugesetzbuches  diese 10. Änderung 
des Bebauungsplanes  beschlossen. Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____ ortsüblich bekannt gemacht worden.
Havixbeck, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Der Rat der Gemeinde hat am__ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches  beschlossen, diese 
10. Änderung des Bebauungsplanes  - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Havixbeck, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer
 

Diese 10. Änderung des Bebauungsplanes   - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches  in der Zeit vom__ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich zu jedermanns Einsicht  
öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am__ . __ . ____ 
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches  durchgeführt .
Havixbeck, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde hat am__ . __ . ____ gem. § 10 des Baugesetzbuches diese 10. Änderung des
Bebauungsplanes  als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt .
Havixbeck, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches  ist der Beschluss der 10. Änderung des Bebauungsplanes  
am __ . __ . ____  ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung  ist dieser 
Bebauungsplan  in Kraft getreten.
Havixbeck, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,4

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Offene Bauweiseo

Baugrenze

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  des Bebauungsplanes  gem § 9 (7) BauGB

BESTANDSDARSTELLUNGEN  UND HINWEISE

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer 

123

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Geschoßflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßII

0,7

Flurgrenze

FlurnummerFlur 10

1

Allgemeines WohngebietWA

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche

Spielplatz

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der 
zuletzt geänderten Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung  - BauNVO -) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Planzeichenverordnung  1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  - Landesbauordnung  - (BauO NRW)  in der Fassung 
der Bekanntmachung  vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.
Gemeindeordnung  Nordrhein-Westfalen  (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Landschaftsgesetz  NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 568) 
in der zuletzt geänderten Fassung.
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGEN

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG  

 (gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet
Im Allgemeinen Wohngebiet sind die gem. § 4 (3) BauNVO sonst ausnahmsweise  zulässigen 
Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes , sonstige nicht störende Gewerbebetriebe , 
Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe , Tankstellen) nicht Bestandteil  des Bebauungsplanes .

2. FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN 

(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 (6) und 23 (5) BauNVO)

2.1 Garagen i. S. d. § 12 BauNVO und sonstige genehmigungspflichtige  Nebenanlagen i.S.d. § 14  
BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche  zulässig.Gemarkung: Havixbeck

Flur: 014
Kataster Stand: Dez. 2015 (Kreis Coesfeld ETRS89)
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FESTSETZUNGEN GEM. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

1. Im Plangebiet sind nur Ziegelrohbauten  mit dunklen Pfannendächern zwischen Vollgiebeln 
zugelassen.

2. Zur Auflockerung des Gesamtbildes  sind helle Putzflächen bis zu 2/5 der Außenflächen des 
aufgehenden Mauerwerks gestattet.

3. Für Garagen sind nur Flachdächer zugelassen. Zusammengebaute  Garagen sind profil- und 
fluchtgleich zu errichten. Kellergaragen sind nicht gestattet.

4. Die Firsthöhe darf die Höhe von 9,50 m – bezogen auf die Oberkante fertiger zugeordneter 
Erschließungsstraße  – nicht überschreiten.

5. Die Fußbodenoberkante  des Erdgeschosses darf nicht höher angesetzt werden, als es die 
Kanalisation erfordert.

6. Die zwischen den Straßenbegrenzungslinien  der Ignatiusstraße und den vorderen Baugrenzen 
liegenden Flächen dürfen zur Straße und zu den Nachbargrundstücken  keine festen Einfriedungen 
erhalten.

7. Die Dachneigung wird für Gebäude mit einem Vollgeschoss auf 30 -350 begrenzt, Für Gebäude mit 
zwei Vollgeschossen wird diese auf 25 – 300 begrenzt.

HINWEISE

ARTENSCHUTZ    
Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG wird darauf hingewiesen, dass 
Gehölzentnahmen nicht während der Brut- und Aufzuchtzeit vom 01.03  – 30.09. (vgl. § 39 
BNatSchG) vorgenommen werden sollten. 

Stand des rechtskräftigen Bebauungsplanes

Stand der 10. vereinfachten Änderung
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1 Änderungsbeschluss und Änderungsverfahren  
Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat am 18.06.2015 beschlossen, 
den seit 1969 rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Stapeler / Alten-
berger Straße“ gem. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) zu ändern (10. 
Änderung), um im Sinne der Innenverdichtung die planungsrechtliche 
Grundlage für eine ergänzende Wohnbebauung zu schaffen. Dafür 
soll ein nicht mehr benötigter Spielplatz an der Finkenstraße aufge-
geben werden (siehe Pkt. 3 der Begründung). 
Da sich das Plangebiet innerhalb der bebauten Ortslage eines 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes befindet, wurde geprüft, ob die 
Voraussetzungen für die Anwendung des § 13 a BauGB vorliegen 
und das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt werden kann:  
– Aufgrund der Größe des abgegrenzten Plangebietes der      

10. Änderung (500 qm) und der dementsprechend zulässigen 
Grundfläche von weniger als 20.000 qm erfüllt der 
Bebauungsplan die in § 13 a (1) Nr. 1 BauGB genannten 
Größenbeschränkungen.  

– Durch die Bebauungsplanänderung wird die Zulässigkeit von 
Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gem. dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) unterliegen, nicht 
begründet.   

– Eine Beeinträchtigung der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (FFH) oder der Europäischen Vogelschutzgebiete 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes ist ebenfalls nicht 
zu befürchten.  

Auf Basis der dargestellten Prüfung hat die Gemeinde Havixbeck 
daher beschlossen, das Bebauungsplanverfahren auf der Grundlage 
des § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchzuführen.  
 
 
2 Räumlicher Geltungsbereich 
Der zu ändernde Bebauungsplan liegt im Nordosten der Ortslage 
Havixbeck. Der gem. § 9 (1) Nr. 7 BauGB abgegrenzte räumliche 
Geltungsbereich der 10. Änderung umfasst den aufzugebenden 
Spielplatz, Parzelle 394, Flur 14 in der Gemarkung Havixbeck.  
 
 
3 Derzeitige Situation und Änderungsanlass 
Der aktuelle Anlass zur Änderung des o.a. Bebauungsplanes ergibt 
sich aus dem akuten Bedarf an Wohnraum. Auf der Suche nach ge-
eigneten Bauflächen bietet sich der nicht mehr benötigte Spielplatz 
an der Finkenstraße an. Das Grundstück liegt am Ende der Stich-
straßen Finkenstraße und Ignatiusstraße inmitten des umgebenden - 
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mit Ein- und Zweifamilienhäusern vollständig bebauten - Baugebie-
tes. Das Grundstück weist – außer Spielgeräten – einige z.T. ältere 
Bäume auf.  
Gemäß Spielplatzbedarfsuntersuchung der Gemeinde wird der Spiel-
platz – insbesondere auf Grund der demographischen Entwicklung – 
nicht mehr ausreichend genutzt. Das engmaschige Spielplatzangebot 
in der Gemeinde soll somit „entdichtet” und die besser ausgenutzten 
Spielplätze aufgewertet werden. Die nächsten Spielplätze liegen in 
200 m bis 250 m Entfernung m Entfernung.  
Es wird ein Baugrundstück mit 500 qm angeboten. Diese Größe ent-
spricht der Dichte im Umfeld.  
Konkret geplant ist ein Ein-/Zweifamilienhaus mit max. 2 Wohneinhei-
ten, jedoch ohne Zweckbindung gem. § 9 (1) Nr. 8 BauGB für „Per-
sonengruppen mit besonderem Wohnbedarf”. Mit dem Änderungsziel 
wird auch dem § 13a (2) Nr. 3 BauGB Rechnung getragen und dem 
Bedarf zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum gefolgt.  
 
 
4 Planungsrechtliche Vorgaben  
Mit der Änderung sind keine landesplanerischen Vorgaben des Regi-
onalplanes für den Regierungsbezirk Münster (Münsterland) betrof-
fen.  
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für den Änderungsbereich 
Wohnbaufläche dar, überlagernd ist ein Symbol für einen Kleinkin-
derspielplatz eingetragen. Dieses entfällt aufgrund der genannten 
städtebaulichen Zielsetzung. Eine Anpassung erfolgt zu gegebener 
Zeit im Zuge der Berichtigung gem. § 13a (2) Nr. 2 BauGB.  
Der rechtsverbindliche Bebauungsplan setzt „Öffentliche Grünfläche” 
mit der Zweckbestimmung „Kleinkinderspielplatz” fest.  
 
 
5 Änderungspunkte  
Auf Grund der in Pkt. 3 geschilderten Zielsetzung werden folgende 
Änderungspunkte im Plangebiet der 10. Änderung des Bebauungs-
planes erforderlich. 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 
• Änderung von „Öffentliche Grünfläche / Kinderspielplatz“ in 

WA – Allgemeines Wohngebiet“ gem. § 4 Bau NVO. 
 
Sonstige ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 4 (3) Bau-
NVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstigen nicht stören-
den Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen) werden im Sinne dieses Planungsziels ausgeschlossen 
.  
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5.2 Maß der baulichen Nutzung 
Festgesetzt wird im Änderungsbereich: 
– Grundflächenzahl 0,4 GRZ 
– Geschossflächenzahl 0,7 GFZ 
– Baukörperhöhe max. zweigeschossig, Firsthöhe 9,50 m 
 
Diese Festsetzungen entsprechen den westlich und südlich anschlie-
ßenden Vorgaben und ermöglichen somit eine nahtlose Einfügung in 
das Umfeld.  
Die Beschränkung auf 2 Wohneinheiten im Änderungsbereich resul-
tiert aus der örtlichen Situation am Ende der Stichstraßen und der 
umgebenden Wohndichte.  
 
5.3 Bauweise / überbaubare Fläche  
Es gilt die offene Bauweise. 
Die mit Baugrenzen festgesetzte überbaubare Fläche wird mit den 
Abständen von ca. 3,0 m zu den Grundstücksgrenzen festgesetzt und 
ermöglicht eine flexible Anordnung der künftigen Bebauung. Die er-
forderlichen Abstände gem. Bauordnung NRW sind im Rahmen des 
Bauantrages zu berücksichtigen.  
Entsprechend der Festsetzung im Gesamtbebauungsplan sind Gara-
gen und Nebenanlagen (§ 12 und 14 Bau NVO) außerhalb der über-
baubaren Fläche unzulässig.  
 
5.4 Festsetzung zur Gestaltung  
Zur städtebaulichen Einfügung in das Umfeld werden die Gestal-
tungsfestsetzungen gem. § 86 BauO NRW aus dem Gesamtbebau-
ungsplan für das Änderungsbereich übernommen. Dies erfolgt auch 
im Sinne des Vertrauensschutzes.  
Dies betrifft die Einfriedung der Grundstücke, die Gestaltung der Au-
ßenwandflächen, die zulässigen Dachneigungen und Drempelhöhen 
sowie die Gestaltung von Garagen.  
 
 
6 Sonstige Belange 
Sonstige Belange, die bei einer Bebauungsplanänderung zu beach-
ten wären, wurden wie folgt geprüft:  
 
6.1 Erschließung / Ver- und Entsorgung / Altlasten 
Der Änderungsbereich wird über die Stichstraße Ignatiusstraße er-
schlossen. 
Mit der künftigen Nutzung als Baugrundstück entfällt die bisherige 
Durchgangsmöglichkeit zwischen den Stichstraßen Ignatiusstraße 
und Finkenstraße. Der für Anlieger entstehende Umweg ist marginal 
und im Sinne des künftigen Nutzungszieles zumutbar.  
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Die Ver- und Entsorgung des Änderungsbereiches ist über bestehen-
de Leitungsnetze gewährleistet. 
Altlasten und Altablagerungen sind Im Änderungsbereich auf Grund 
derzeitiger und früherer Nutzung nicht bekannt und nicht zu vermu-
ten.  
 
6.2 Immissionsschutz  
Belange des Immissionsschutzes sind nicht betroffen.  
 
6.3 Denkmalschutz 
Belange des Denkmalschutzes sind nicht betroffen. Im Fall von kul-
turhistorisch bedeutsamen Bodenfunden sind die Vorschriften des 
Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten. 
 
6.4 Fragen der Bodenordnung 
Der Änderungsbereich befindet sich im Eigentum der Gemeinde Ha-
vixbeck. Somit sind Belange der Bodenordnung nicht betroffen.  
 
6.5 Belange der Umwelt 
• Festsetzungen zur Grüngestaltung 
Festsetzungen zur Grüngestaltung sowie Pflanz- und Erhaltungsbin-
dungen sind mit der Bebauungsplanänderung nicht betroffen.  
 
• Eingriffsregelung 
Das vorliegende Bebauungsplanverfahren wird auf der Grundlage 
des § 13a BauGB und den danach geltenden Verfahrensvorschriften 
im beschleunigten Verfahren durchgeführt.  
Nach den Vorschriften des § 13a (2) Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die 
aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als 
im Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig. Somit ist die Erstellung einer Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung entbehrlich. 
 
• Biotop- und Artenschutz 
Im Zuge der vorliegenden Änderung ist gem. Handlungsempfehlung 
des Landes NRW* im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung 
festzustellen, ob Vorkommen europäisch geschützter Arten im Plan-
gebiet aktuell bekannt oder zu erwarten sind und bei welchen dieser 
Arten aufgrund der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit arten-
schutzrechtlichen Vorschriften potenziell nicht ausgeschlossen wer-
den können bzw. ob und welche Maßnahmen zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Konflikte erforderlich werden. 
 
 
 

 

* Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr NRW, Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz NRW, 2010: 
Artenschutz in der 
Bauleitplanung und bei der 
baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben, gemeinsame 
Handlungsempfehlung. 
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Die im Plangebiet vorhandenen Biotopstrukturen werden hinsichtlich 
ihres Habitatpotenzials für planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten 
geprüft und Auswirkungen der Planung auf die Lebensräume und die 
Arten (gem. § 44 BNatSchG) prognostiziert. 
Der Änderungsbereich ist derzeit als öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Kinderspielplatz“ im Bebauungsplan festgesetzt 
und unterliegt auch einer entsprechenden Nutzung (vgl. Abb. 1). Ne-
ben den Spielgeräten bestehen auf der Fläche einige z.T. ältere 
Bäume. Diese weisen jedoch nach einer Bestandserfassung im Ja-
nuar 2016 augenscheinlich keine Höhlen oder anderweitige Ver-
steckmöglichkeiten (abstehende Rinde, Spalten) auf. 
Hinsichtlich des zu erwartenden Artenspektrums ist daher aufgrund 
der derzeitigen Nutzung der Fläche und der damit verbundenen Stö-
rungsintensität, ihrer Größe und Habitatausstattung sowie der isolier-
ten Lage nicht von Vorkommen planungsrelevanter Arten 
auszugehen. Eine essentielle Bedeutung kann vollständig ausge-
schlossen werden, da die umliegenden Gärten entsprechende Habi-
tatfunktionen übernehmen könnten. Im Sinne des allgemeinen 
Artenschutzes sind jedoch ggf. erforderliche Gehölzentfernungen 
gem. § 39 BNatSchG ausschließlich während der Wintermonate ei-
nes jeden Jahres, dass heißt im Zeitraum vom 01.10.bis zum 28./ 
29.02. durchzuführen. 
Es wäre wünschenswert, den vorhandenen Baumbestand in die Pla-
nung weitestgehend zu integrieren, soweit eine baulich sinnvolle Nut-
zung dies zulässt.  
 
• Anforderungen des Klimaschutzes und der 

Anpassung an den Klimawandel 
Das Plangebiet der 10.Änderung liegt in einem erschlossenen Sied-
lungsbereich. Die Aktivierung bzw. Nachverdichtung von Flächen im 
bestehenden Siedlungsgebiet ist auch vor dem Hintergrund des § 1a 
(2) BauGB „Bodenschutzklausel“ und damit auch des Klimaschutzes 
sinnvoll,  um als Maßnahme der Innenentwicklung eine Flächeninan-
spruchnahme an anderer Stelle zu vermeiden.  
Mit dem geplanten Vorhaben werden weder Folgen des Klimawan-
dels erheblich verstärkt, noch sind Belange des Klimaschutzes un-
verhältnismäßig negativ betroffen. 
 

Abb. 1: Blick in den Änderungsbereich. 
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7 Verfahrensvermerk 
Gem. § 13a BauGB wird ein Umweltbericht im Sinne § 2 a BauGB 
nicht erforderlich. Die Öffentlichkeit, die berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden im Beteiligungsverfah-
ren gem. § 13 (2) Nr. 2 und 3 BauGB entsprechend darauf hingewie-
sen. 
Im Beteiligungsverfahren gemäß § 13 (2) Nr. 2 und 3 BauGB werden 
lediglich die Eingaben in die Abwägung einbezogen, die sich auf die 
in Pkt. 5 der Begründung aufgeführten Änderungen beziehen. 
Nach Erlangung der Rechtskraft verliert die derzeitige Festsetzung im 
Änderungsbereich ihre Gültigkeit.  
 
 
Bearbeitet im Auftrag der Gemeinde Havixbeck 
Coesfeld, im Juli 2017 
 
 
 
WoltersPartner GmbH 
Architekten & Stadtplaner GmbH   
Daruper Straße 15 · 48653 Coesfeld  
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15. Änderung des Bebauungsplanes 

"Stapeler Str. / Altenberger Str." gem. § 13a BauGB
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ÄNDERUNGSVERFAHREN
Der Rat der Gemeinde hat am __ . __ . ____ gem. § 2 i.V.m. § 13a des Baugesetzbuches  diese 15. Änderung 
des Bebauungsplanes  beschlossen. Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____ ortsüblich bekannt gemacht worden.
Havixbeck, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Der Rat der Gemeinde hat am__ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches  beschlossen, diese 
15. Änderung des Bebauungsplanes  - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Havixbeck, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer
 

Diese 15. Änderung des Bebauungsplanes   - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches  in der Zeit vom__ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich zu jedermanns Einsicht  
öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am__ . __ . ____ 
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches  durchgeführt .
Havixbeck, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde hat am__ . __ . ____ gem. § 10 des Baugesetzbuches diese 15. Änderung des
Bebauungsplanes  als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt .
Havixbeck, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches  ist der Beschluss der 15. Änderung des Bebauungsplanes  
am __ . __ . ____  ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung  ist dieser 
Bebauungsplan  in Kraft getreten.
Havixbeck, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,4

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Offene Bauweiseo

Baugrenze

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  des Bebauungsplanes  gem § 9 (7) BauGB

BESTANDSDARSTELLUNGEN  UND HINWEISE

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer 

445

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Flurgrenze

FlurnummerFlur 14

1

Reines WohngebietWR

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßII

FESTSETZUNGEN gem. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

Dachneigung 30 - 35 °

Satteldach SD

Hmax: 10,50 m Maximale Baukörperhöhe  bezogen auf Oberkante fertiger zugeordneter 
Erschließungsstraße , siehe textliche Festsetzung Nr. 2

Stellung der Hauptgebäude (Hauptfirstrichtung)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

Im Reinen Wohngebiet sind die Ausnahmen gem. § 3 (3) BauNVO (Läden und nicht störende 
Handwerksbetriebe , die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebietes dienen, 
sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes)  nicht Bestandteil  des Bebauungsplanes .

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. § 9 (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

Höhe der baulichen Anlagen
Die Firsthöhe darf die Höhe von 10.50 m – bezogen auf die Oberkante die den Anliegergrundstücken  
zugeordnete Erschließungsstraße  Stapeler Straße – nicht überschreiten.
Für das Eckgrundstück Stapeler Straße/Rabertsweg  (Parzelle 447) gilt die Oberkante der 
Erschließungsstraße  Rabertsweg.

3 FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN 
(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 (6) und 23 (5) BauNVO)

Garagen i. S. d. § 12 BauNVO und sonstige genehmigungspflichtige  Nebenanlagen i.S.d. § 14  
BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche  zulässig.

Gemarkung: Havixbeck
Flur: 014
Kataster Stand: 03.08.2018 (Kreis Coesfeld ETRS89)
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FESTSETZUNGEN GEM. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

1. Im Plangebiet sind nur Ziegelrohbauten  mit dunklen Pfannendächern zwischen Vollgiebeln 
zugelassen.
Zur Auflockerung des Gesamtbildes  sind andere Materialien bis zu 2/5 der Außenflächen des 
aufgehenden Mauerwerks gestattet.

2. Die zwischen den Straßenbegrenzungslinien  und den vorderen Baugrenzen liegenden Flächen 
dürfen zur Straße und zu den Nachbargrundstücken  keine festen Einfriedungen (z. B. Mauern, 
Mauerpfeiler) erhalten.

HINWEISE
1 ARTENSCHUTZ    

Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG wird darauf hingewiesen, dass 
Gehölzentnahmen nicht während der Brut- und Aufzuchtzeit vom 01.03  – 30.09. (vgl. § 39 
BNatSchG) vorgenommen werden sollten. 

2 DENKMALSCHUTZ
Bei Bodeneingriffen  können Bodendenkmäler  (kulturgeschichtliche  Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 
Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit)  
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern  ist der ...(Gemeinde / Stadt) und dem 
Landschaftsverband  Rheinland, Rheinisches Landesmuseum  / Amt für Bodendenkmalpflege , Bonn 
unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte  mindestens drei Werktage in unverändertem 
Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 DSCHG NRW).

3 EINSICHTNAHME UNTERLAGEN
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird – 
DIN-Normen (DIN 4109 & 45691), sowie Gutachten und VDI-Richtlinien anderer Art – können diese 
im Rathaus der Gemeinde Havixbeck, Willi-Richter-Platz  1, 48329 Havixbeck, innerhalb der 
Öffnungszeiten eingesehen werden.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung  - BauNVO -) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786). 
Planzeichenverordnung  1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  - Landesbauordnung  - (BauO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.12.2016 (GV NRW S. 1162), in der zuletzt geänderten Fassung.
Gemeindeordnung  Nordrhein-Westfalen  (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  (Landeswassergesetz  - LWG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wasserhaushaltsgesetz  (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 
Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Landesnaturschutzgesetz  (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung  vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGENStand des rechtskräftigen Bebauungsplanes

Stand der 15. Änderung
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1 Änderungsbeschluss und Änderungsverfahren  
Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat am .......... beschlossen, den 
seit 1969 rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Stapeler / Altenberger 
Straße“ gem. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) zu ändern (15. Ände-
rung), um im Sinne der Innenverdichtung an der Stapeler Straße zwi-
schen Schultenkamp und Rabertsweg die planungsrechtliche 
Grundlage zu schaffen.  
Da sich das Plangebiet innerhalb der bebauten Ortslage eines 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes befindet, wurde geprüft, ob die 
Voraussetzungen für die Anwendung des § 13 a BauGB vorliegen 
und das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt werden kann:  
– Aufgrund der Größe des abgegrenzten Plangebietes der      

15. Änderung (4.835 qm) und der dementsprechend 
zulässigen Grundfläche von weniger als 20.000 qm erfüllt der 
Bebauungsplan die in § 13 a (1) Nr. 1 BauGB genannten 
Größenbeschränkungen.  

– Durch die Bebauungsplanänderung wird die Zulässigkeit von 
Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gem. dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) unterliegen, nicht 
begründet.   

– Eine Beeinträchtigung der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (FFH) oder der Europäischen Vogelschutzgebiete 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes ist ebenfalls nicht 
zu befürchten.  

Auf Basis der dargestellten Prüfung hat die Gemeinde Havixbeck 
daher beschlossen, das Bebauungsplanverfahren auf der Grundlage 
des § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchzuführen.  
 
 
2 Räumlicher Geltungsbereich 
Der zu ändernde Bebauungsplan liegt im Nordosten der Ortslage 
Havixbeck. Der gem. § 9 (1) Nr. 7 BauGB abgegrenzte räumliche 
Geltungsbereich der 15. Änderung im Zentrum des Bebauungsplanes 
umfasst die Parzellen 447, 446, 445, 444 und 1676, Flur 14 in der 
Gemarkung Havixbeck.  
 
 
3 Derzeitige Situation und Änderungsanlass 
Der Änderungsbereich und das Umfeld ist vollständig mit ein- und 
zweigeschossigen Ein- und Zweifamilienhäusern bebaut.  
Änderungsanlass ist zunächst ein konkretes Bauvorhaben im Eckbe-
reich Stapeler Straße / Rabertsweg. Zur optimalen Ausnutzung des 
Dachgeschosses des im derzeitigen Bebauungsplan eingeschossig 



 

 

Bebauungsplan „Stapeler /  
Altenberger Straße“ –  
15. Änderung  
Gemeinde Havixbeck 

festgesetzten Baukörpers soll bauordnungsrechtlich eine Zweige-

schossigkeit ermöglicht werden. Im Sinne der Gleichbehandlung soll 

dieses Angebot auch für die ähnlich strukturierten Gebäude auf den 

vier südlich angrenzenden Grundstücken erfolgen.  

 

 

4 Planungsrechtliche Vorgaben  
Mit der Änderung sind keine landesplanerischen Vorgaben des Regi-

onalplanes für den Regierungsbezirk Münster (Teilbereich - Münster-

land) betroffen.  

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für den Änderungsbereich 

Wohnbaufläche dar. 

 

 

5 Änderungspunkte  
Auf Grund der in Pkt. 3 geschilderten Zielsetzung werden die derzei-

tigen Festsetzungen geprüft und folgende Änderungspunkte im Be-

reich der 15. Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 

 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
Die derzeitige Festsetzung WR „Reines Wohngebiet” gem. § 3 

BauNVO bleibt unverändert. 

Sonstige ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 3 (3) BauN-

VO (Läden, nicht störende Handwerksbetriebe, kleine Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes) sind entsprechend dem genannten Ände-

rungsziel,  der derzeitigen Nutzung und der derzeitig geltenden Fest-

setzung unzulässig.  

 

5.2 Maß der baulichen Nutzung und Bauweise 
– Baukörperhöhe / Geschossigkeit 

Aus bauordnungsrechtlicher Sicht wird im Änderungsbereich zur bes-

seren Ausnutzung des Dachgeschosses eine Zweigeschossigkeit 

festgesetzt – jedoch aus städtebaulicher Sicht die Gebäudehöhe auf 

10,50 m begrenzt. Bezugspunkt ist jeweils die den Anliegergrundstü-

cken zugeordnete Höhe der OK ausgebaute Stapeler Straße. Für das 

Eckgrundstück Stapeler Straße/Rabertsweg (Parz. 447) gilt die Ober-

kante der Erschließungsstraße Rabertsweg. 

Damit können die bisher festgesetzten Drempel- und Sockelhöhen 

entfallen.  

 

– Grundflächenzahl  

Die Grundflächenzahl von GRZ 0,4 bleibt als zulässige Obergrenze lt. 

BauNVO unverändert. 
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– Geschossflächenzahl  

Die bisher festgesetzte Geschossflächenzahl von GFZ 0,4 wird ge-
strichen. Die Kombination von GRZ und GFZ erlaubt ohnehin keine 
Überschreitung der zulässigen Obergrenze lt. Baunutzungsverord-
nung (BauNVO).  
Für eine reduzierte Festsetzung gegenüber der zulässigen Obergren-
ze lt. BauNVO besteht kein städtebaulicher Grund.  
 

– Beschränkung der Anzahl  der Wohneinheiten pro 
Wohngebäude 

Die Beschränkung auf 2 Wohneinheiten im Änderungsbereich resul-
tiert aus der örtlichen Situation und der Struktur der umgebenden 
Wohndichte.  
 
– Bauweise  
Es gilt – wie bisher – die offene Bauweise.  
 
– Überbaubare Fläche 
Die bisher gestaffelt entlang der Stapeler Straße festgesetzte Bau-
grenze wird im Abstand von 5,0 m zur Straßenkante parallel festge-
setzt.  
Für die bisher festgesetzten unterschiedlich tiefen Vorgärten besteht 
keine städtebauliche Begründung.  
Entsprechend der Festsetzung im Gesamtbebauungsplan sind Gara-
gen und Nebenanlagen (§ 12 und § 14 BauNVO) nur innerhalb der 
überbaubaren Fläche zulässig. Im Sinne des Vertrauensschutzes soll 
die Festsetzung beibehalten werden.  
Die Festsetzung des Verbots von Kellergaragen wird aufgehoben, da 
diese ohnehin stellenweise bereits durchbrochen wurde. Die Zu-
/Abfahrten dürfen auch außerhalb der überbaubaren Fläche liegen.  
 
5.3 Festsetzung zur baulichen Gestaltung  
Zur städtebaulichen Einfügung in das Umfeld werden die Gestal-
tungsfestsetzungen gem. § 86 Bauordnung (BauO) NRW hinsichtlich 
Außenwandmaterialien (Ziegelrohbauten) und Dacheindeckung 
(dunkle Pfannendächer) aus dem Gesamtbebauungsplan für das 
Änderungsbereich übernommen. Dies erfolgt auch im Sinne des Ver-
trauensschutzes. Die Anwendung von anderen Materialien bis zu 2/5 
der Außenfläche des aufgehenden Mauerwerkes wird freigestellt, da 
die bisher geltenden Einschränkungen ohnehin im Gesamtgebiet 
nicht eingehalten wurden. 
Die festgesetzte Dachausbildung Satteldach max. 30° – 35° wird 
ebenfalls beibehalten.  
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Aus städtebaulichen Gründen der Wirkung des öffentlichen 
Straßenraumes bleiben weiterhin feste Einfriedungen (z.B. Mauern, 
Mauerpfeiler) ausgeschlossen. 
 
 
6 Sonstige Belange 
Sonstige Belange, die bei einer Bebauungsplanänderung zu beach-
ten wären, wurden wie folgt geprüft:  
 
6.1 Erschließung  
Die Grundstücke im Änderungsbereich werden weiterhin über die 
Stapeler Straße und im Eckbereich über den Rabertweg erschlossen. 
 
6.2 Ver- und Entsorgung / Altlasten 
Die Ver- und Entsorgung des Änderungsbereiches ist über bestehen-
de Leitungsnetze gewährleistet. 
Altlasten und Altablagerungen sind Im Änderungsbereich auf Grund 
derzeitiger und früherer Nutzung nicht bekannt und nicht zu vermu-
ten.  
 
6.3 Immissionsschutz  
Belange des Immissionsschutzes sind nicht betroffen.  
 
6.4 Denkmalschutz 
Belange des Denkmalschutzes sind nicht betroffen. Im Fall von kul-
turhistorisch bedeutsamen Bodenfunden sind die Vorschriften des 
Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten. 
 
6.5 Belange der Umwelt 
• Festsetzungen zur Grüngestaltung 
Festsetzungen zur Grüngestaltung sowie Pflanz- und Erhaltungsbin-
dungen sind mit der Bebauungsplanänderung nicht betroffen.  
 
• Eingriffsregelung 
Das vorliegende Bebauungsplanverfahren wird auf der Grundlage 
des § 13a BauGB und den danach geltenden Verfahrensvorschriften 
im beschleunigten Verfahren durchgeführt.  
Nach den Vorschriften des § 13a (2) Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die 
aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als 
im Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig. Somit ist die Erstellung einer Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung entbehrlich. 

 



 

 

Bebauungsplan „Stapeler /  
Altenberger Straße“ –  
15. Änderung  
Gemeinde Havixbeck 

 

• Biotop- und Artenschutz 
Im Zuge der vorliegenden Änderung ist gem. Handlungsempfehlung 

des Landes NRW* im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung 

festzustellen, ob Vorkommen europäisch geschützter Arten im Plan-

gebiet aktuell bekannt oder zu erwarten sind und bei welchen dieser 

Arten aufgrund der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit arten-

schutzrechtlichen Vorschriften potenziell nicht ausgeschlossen wer-

den können bzw. ob und welche Maßnahmen zur Vermeidung 

artenschutzrechtlicher Konflikte erforderlich werden. 

Die im Plangebiet vorhandenen Biotopstrukturen werden hinsichtlich 

ihres Habitatpotenzials für planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten 

geprüft und Auswirkungen der Planung auf die Lebensräume und die 

Arten gem. § 44 (1) BNatSchG prognostiziert. Sofern auf Basis der 

vorliegenden Untersuchungstiefe möglich werden Maßnahmen zur 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte genannt. 

Nach Maßgabe des § 44 (5) sind etwaige „nur“ national besonders 

geschützte Arten von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten bei 

Planungs- und Zulassungsvorhaben freigestellt und werden arten-

schutzrechtlich nicht vertiefend betrachtet. Bei diesen Arten kann 

davon ausgegangen werden, dass aufgrund ihres landesweit günsti-

gen Erhaltungszustandes und einer großen Anpassungsfähigkeit 

nicht gegen die Verbote des § 44 (1) BNatSchG verstoßen wird. 

 

• Bestandsbeschreibung 
Der Änderungsbereich liegt innerhalb des Siedlungskörpers der Ge-

meinde Havixbeck und ist gem. rechtskräftigem Bebauungsplan als 

„Reines Wohngebiet” mit 5 Wohngebäuden festgesetzt. Die im Ände-

rungsbereich vorliegenden Biotopstrukturen werden dementspre-

chend aus bewohnten 5 Häusern einschließlich der dazugehörigen 

Privatgärten gebildet.  

 

• Artenvorkommen und Auswirkungsprognose 
Laut Abfrage des Fachinformationssystems (FIS) des Landesumwelt-

amtes NRW (LANUV) können im Änderungsbereich unter Berück-

sichtigung der vorhandenen Lebensraumtypen 34 planungsrelevante 

Arten vorkommen; dazu gehören 13 Fledermaus- und 20 Vogelarten 

sowie der Laubfrosch (s. Tab. 1).  

Unter Berücksichtigung des Planvorhabens (Neubau eines Hauses/ 

Abbruch eines bewohnten Bestandsgebäudes), der Lage des Ände-

rungsbereiches im Gemeindegebiet, der gegebenen Störungsintensi-

tät durch die Nutzung aber auch der Ausstattung mit Grünstrukturen 

die als tatsächliche Fortpflanzungs-/ Ruhestätte bzw. essentielles 

Nahrungshabitat für planungsrelevante Arten geeignet wären – sind 

artenschutzrechtliche Konflikte auf Basis vorliegender Informationen 

* Ministerium für Wirtschaft, 

Energie, Bauen, Wohnen und 

Verkehr NRW, Ministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz NRW, 2010: 

Artenschutz in der 

Bauleitplanung und bei der 

baurechtlichen Zulassung von 

Vorhaben, gemeinsame 

Handlungsempfehlung. 
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nicht anzunehmen bzw. können im Zuge der für den Gebäudeab-
bruch erforderlichen Genehmigung abschließend artenschutzkonform 
gelöst werden. 
 
Tab. 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 1 im Messtischblatt 4010, Stand: Sep-

tember 2018. Status: B = Brutnachweis ab dem Jahr 2000 vorhanden, N = Nachweis 

ab dem Jahr 2000 vorhanden; Erhaltungszustände: G = günstig, U = unzureichend, S 

= schlecht. Na = Nahrungshabitat, FoRu =  Fortpflanzungs- und Ruhestätte, Ru = 

Ruhestätte, () = potentielles Vorkommen, ! = Hauptvorkommen. 

 
 
Gemäß Messtischblattabfrage können die Gartenbereiche in erster 
Linie ein Nahrungshabitat für die potentiell denkbaren planungsrele-
vanten Arten darstellen. Hierbei kann aufgrund der aktiven Garten-
nutzung sowie der Lage im unmittelbaren Umfeld zu gleichen 
Biotopstrukturen (weitere Hausgärten) jedoch nicht von einer essenti-
ellen Funktion ausgegangen werden.  
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (hier: Steinkauz, Nachtigall, Reb-
huhn und Gartenrotschwanz) können in den Hausgärten aufgrund der 
geringen Größe sowie nutzungsbedingt ebenfalls ausgeschlossen 
werden. Die ökologische Funktion bleibt mit Sicherheit im räumlichen 



 

 

Bebauungsplan „Stapeler /  
Altenberger Straße“ –  
15. Änderung  
Gemeinde Havixbeck 

Zusammenhang gewahrt. Erhebliche Störungen die zu erheblichen 
Auswirkungen auf die Erhaltungszustände der lokalen Population 
führen könnten, sind nicht zu erwarten. Um jedoch nicht gegen das 
Schutzregime des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG zu verstoßen, unter das 
auch europäische Vogelarten (Gebüschbrüter) fallen, ist eine Bau-
zeitenregelung die Entfernung von Gehölzen betreffend erforderlich.  
 
In Bezug auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten in den Häusern kön-
nen Vorkommen von Fledermäusen insbesondere aus der Gruppe 
der Gebäudefledermäuse (Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus, 
Bartfledermaus) auf Grundlage der Messtischblattabfrage nicht kate-
gorisch ausgeschlossen werden. Hier ist aufgrund der Nutzung der 
Gebäude jedoch höchstens von sporadisch genutzten Einstandsquar-
tieren im Rahmen eines Verbundsystems auszugehen. Abschließen-
de Aussagen sind jedoch erst im Rahmen einer für Abbrucharbeiten 
erforderlichen Genehmigung in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde möglich. Diese Vorgabe ist bereits auf Grundlage des 
derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes zu beachten. Die ökologi-
sche Funktion von (potentiellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist 
im räumlichen Zusammenhang gewährleistet. Eine Verschlechterung 
von Erhaltungszuständen lokaler Populationen ist nicht anzunehmen. 
Ein Verlust essentieller Nahrungshabitate ist mit Umsetzung des 
Planvorhabens nicht zu prognostizieren.  
Ernst zu nehmende Hinweise auf eine Nutzung der Häuser durch 
planungsrelevante Vogelarten liegen auf Grundlage der Bestandsbe-
schreibung sowie der Nutzung nicht vor, so dass artenschutzrechtli-
che Konflikte gem. § 44 (1) BNatSchG nicht zu erwarten sind.  
 
• Auswirkungsprognose und Maßnahmen 
Die Planung sieht vor, die planungsrechtlichen Grundlagen für eine 
Nachverdichtung innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsbe-
reiches von Havixbeck zu schaffen. Bei Durchführung des Planvor-
habens gemäß § 13a BauGB werden u.U. vorhandene 
Gartenbereiche überplant und zukünftig einer Wohnnutzung zuge-
führt. Zudem ist mit Umsetzung des Planvorhabens von einem Ge-
bäudeabriss auszugehen. 
Um mit Durchführung des Planvorhabens keine artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG zu erfüllen 
ist eine Entfernung von Gehölzen (Baum-, und Strauchbeständen) 
nicht innerhalb der Hauptbrut- und Aufzuchtzeiten, d.h. vom 01.03. – 
30.07. eines jeden Jahres durchzuführen.  
Darüber hinaus sind artenschutzrechtliche Konflikte gem. § 44 (1) 
BNatSchG im Zuge einer erforderlichen Abbruchgenehmigung und in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde abschließend zu 
prüfen und durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen (z.B. zeit-
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liche Vorgaben der Abbrucharbeiten, Ein-, Ausflugkontrolle) auszu-

schließen. Diese Vorgabe ist jedoch bereits auf Grundlage des der-

zeit rechtskräftigen Bebauungsplanes zu beachten.  

Insgesamt ist die vorliegende 15. Änderung des Bebauungsplanes 

„Stapeler/ Altenberger Straße“ aus artenschutzrechtlicher Sicht daher 

vollzugsfähig. 

 

• Anforderungen des Klimaschutzes und der 
Anpassung an den Klimawandel 

Das Plangebiet der 15. Änderung liegt in einem erschlossenen Sied-

lungsbereich. Die Nachverdichtung von Flächen im bestehenden 

Siedlungsgebiet ist auch vor dem Hintergrund des § 1a (2) BauGB 

„Bodenschutzklausel“ und damit auch des Klimaschutzes sinnvoll,  

um als Maßnahme der Innenentwicklung eine Flächeninanspruch-

nahme an anderer Stelle zu vermeiden.  

Mit dem geplanten Vorhaben werden weder Folgen des Klimawan-

dels erheblich verstärkt, noch sind Belange des Klimaschutzes un-

verhältnismäßig negativ betroffen. 

 

•  Natura 2000 
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE-4010-302, Baumberge) liegt in 

südwestlicher Richtung in einer Entfernung von ca. 2,3 km. Aufgrund 

der Entfernung und der o.g. Änderungspunkte sind durch das geplan-

te Vorhaben keine Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele 

des FFH-Gebietes zu erwarten. 

 

 

7 Verfahrensvermerk 
Gem. § 13a BauGB wird ein Umweltbericht im Sinne § 2 a BauGB 

nicht erforderlich. Die Öffentlichkeit, die berührten Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange werden im Beteiligungsverfah-

ren gem. § 13 (2) Nr. 2 und 3 BauGB entsprechend darauf hingewie-

sen. 

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 13 (2) Nr. 2 und 3 BauGB werden 

lediglich die Eingaben in die Abwägung einbezogen, die sich auf die 

in Pkt. 5 der Begründung aufgeführten Änderungen beziehen. 

Nach Erlangung der Rechtskraft verliert die derzeitige Festsetzung im 

Änderungsbereich ihre Gültigkeit.  

 

Bearbeitet im Auftrag der Gemeinde Havixbeck 

Coesfeld, im 27.09.2018 

 

WoltersPartner GmbH 

Architekten & Stadtplaner GmbH   

Daruper Straße 15 · 48653 Coesfeld  
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